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5 Handhabung des Sachplans

5.1 Sachplanpflicht

Festlegungen

1. Der SIL legt die Ziele und Vorgaben für die zivile Luftfahrtinfrastruktur fest und stimmt sie mit den 
umgebenden Nutzungsansprüchen und Schutzzielen ab. Die generellen Ziele und Vorgaben sind im 
Konzeptteil, die anlagespezifischen Vorgaben im Objektteil festgelegt. Je nach Stand der Abstimmung 
unterscheidet er bei den Festlegungen zwischen Festsetzungen, Zwischenergebnissen und Vororien-
tierungen.

2. Die Genehmigung raumwirksamer Vorhaben im Bereich der zivilen Luftfahrtinfrastruktur (bzw. von 
Vorhaben mit räumlichem Koordinationsbedarf) bedingt grundsätzlich vorgängig eine Festsetzung im 
SIL.

Erläuterungen

1. Aufgaben und Inhalt des SIL sind in Art. 3a VIL geregelt. Die Definition von Festsetzungen, Zwischener-
gebnissen und Vororientierungen richtet sich nach den Art. 15 RPV. Sowohl Festsetzungen als auch Zwi-
schenergebnisse und Vororientierungen sind für die Behörden aller Stufen gleichermassen verbindlich. 
Die im Konzeptteil enthaltenen generellen Ziele und Vorgaben (Festlegungen) sind verbindlich.

2. Die Plangenehmigung von Vorhaben, die sich erheblich auf Raum und Umwelt auswirken, setzen ge-
mäss Luftfahrtgesetz grundsätzlich einen Sachplan voraus (Art. 37 Abs. 5 LFG). Flugplatzanlagen oder 
Betriebsreglemente von Flugplätzen können nur genehmigt werden, wenn die Ziele und Vorgaben des 
SIL erfüllt sind (Art. 25 Abs. 1 bzw. Art. 27d Abs. 1 VIL). Die Genehmigungsbehörden prüfen, ob die im 
SIL festgelegten Rahmenbedingungen eingehalten sind. Zwischenergebnisse oder Vororientierungen 
müssen in Festsetzungen überführt werden, bevor eine Genehmigung erteilt werden kann. 

Zu Vorhaben mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt, für deren Realisierung ein Sachplan 
vorausgesetzt wird, zählen gemäss Rechtsprechung auch Bauvorhaben, mit welchen die luftfahrtseitige 
Kapazität deutlich erhöht wird (vgl. BGE 1C_58/2010 zu den Schnellabrollwegen am Flughafen Zü-
rich) oder die ein Präjudiz für die Ausdehnung des künftigen Flugbetriebs darstellen (vgl. Urteil BVGer 
A-6536/2010 zum Heliport Lauterbrunnen). 
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5.2 Koordinationsprozess

Festlegungen

1. Anlagespezifische Festlegungen im SIL zum Bau oder Betrieb der Luftfahrtinfrastruktur beruhen auf 
dem Ergebnis eines Koordinationsprozesses zwischen den zuständigen Bundesstellen, den zuständi-
gen Stellen der betroffenen Kantone und Gemeinden sowie den Flugplatzhaltern. Das BAZL hält das 
Ergebnis in einem Koordinationsprotokoll fest.

2. Das Koordinationsprotokoll gibt einen Überblick über die beabsichtigte Nutzung der Luftfahrtinfra-
struktur, deren Auswirkungen auf Raum und Umwelt sowie deren Abstimmung mit den umgebenden 
Nutzungsansprüchen und Schutzzielen. Es weist die räumlichen Konflikte sowie den Konsens und die 
Differenzen zwischen den an der Koordination beteiligten Stellen aus. Es bildet die Grundlage für die 
Erarbeitung oder Anpassung des SIL-Objektblatts und kann auch anderen betroffenen Planungsinst-
rumenten dienen.

3. Besteht kein raumplanerischer Handlungsspielraum, kann in Absprache mit den betroffenen Kanto-
nen ausnahmsweise auf den Koordinationsprozess verzichtet werden.

Erläuterungen

1. Ein Koordinationsprozess wird nur für die anlagespezifischen Festlegungen in einem Objektblatt durch-
geführt. Er ist dem informellen Verwaltungshandeln zuzurechnen und trägt zur Erfüllung der raumpla-
nungsrechtlichen Pflicht zur Koordination resp. Zusammenarbeit bei. Der Koordinationsprozess ist dem 
ordentlichen Sachplanverfahren, das sich nach den Bestimmungen der RPV richtet, vorgelagert. Folglich 
sind Inhalt, Organisation und Ablauf dieses Prozesses gesetzlich nicht geregelt. Sie sind einzelfallweise, 
je nach Situation und Koordinationsbedarf, festzulegen. Der Prozess wird durch das BAZL geführt. Es 
kann diese Führung situativ und auf Absprache an die zuständige Fachstelle im Standortkanton abtre-
ten. Der Einbezug der Gemeinden in den Koordinationsprozess kann auch indirekt über denjenigen des 
Kantons erfolgen. Neben den betroffenen Behörden können auch private Organisationen und Interes-
sengruppen in den Prozess einbezogen werden.

Der Koordinationsprozess ist dem jeweiligen räumlichen Abstimmungsbedarf angepasst zu gestalten. 
Bei kleinen Änderungen, die kein erhebliches Konfliktpotenzial aufweisen, kann auf einen ausgedehn-
ten Prozess verzichtet werden. Eine kurze schriftliche Konsultation der Beteiligten genügt.

Für Flugsicherungsanlagen wurde bis anhin aufgrund des geringen Konfliktpotenzials mit der Umge-
bung auf die Erarbeitung eines Objektblatts (vgl. Kap. 4.6) und damit auf die Durchführung eines 
anlagespezifischen Koordinationsprozesses verzichtet. Bei Bedarf steht diese Möglichkeit jedoch offen.

2. Das Koordinationsprotokoll ist rechtlich nicht verbindlich. Zu den anderen Planungsinstrumenten, die 
auf Grundlage dieses Protokolls überprüft resp. angepasst werden können, gehören namentlich die 
anderen Bundessachpläne, die kantonalen Richtpläne und die Nutzungspläne der Gemeinden.

3. Bei der Umsetzung sicherheitstechnischer Vorgaben zu Infrastruktur und Betrieb von Flugplätzen be-
steht teilweise kein raumplanerischer Handlungsspielraum.
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5.3 Sachplanverfahren

Festlegungen

1. Anpassungen des SIL mit erheblichen Auswirkungen auf Raum und Umwelt oder neuen Konflikten 
mit anderen Nutzungsansprüchen oder Schutzzielen werden nach einer Anhörung der betroffenen 
Kantone und einer Information und Mitwirkung der Bevölkerung vom Bundesrat verabschiedet. 

2. Anpassungen ohne neue Interessenkonflikte und ohne erhebliche Auswirkungen auf Raum und Um-
welt können vom Departement verabschiedet werden. Bei solchen Anpassungen kann in Absprache 
mit den betroffenen Kantonen auf die Information und Mitwirkung der Bevölkerung verzichtet wer-
den. 

3. Fortschreibungen des SIL ohne materielle Änderung können vom Departement verabschiedet wer-
den. 

4. Das Sachplanverfahren ist den Genehmigungsverfahren nach Luftfahrtgesetz grundsätzlich vorgela-
gert, kann aber auch parallel dazu durchgeführt werden. Fortschreibungen oder kleine, unbestrittene 
Änderungen können auch nachträglich vorgenommen werden.

5. Ist mit einer Änderung des SIL eine Anpassung eines kantonalen Richtplans oder eines anderen Bun-
dessachplans verbunden, sind die Verfahren nach Möglichkeit gleichzeitig oder zumindest aufeinan-
der abgestimmt durchzuführen.

6. Änderungen des SIL erfolgen nach Bedarf. Sie können von betroffenen Bundesstellen, Kantonen, 
Gemeinden oder Flugplatzhaltern beantragt oder durch das BAZL selbst eingeleitet werden.

Erläuterungen

1. Das ordentliche Sachplan-Verfahren bis zur Verabschiedung durch den Bundesrat richtet sich nach den 
Bestimmungen der RPV. Die Anhörung der Kantone und Gemeinden sowie die Information und Mitwir-
kung der Bevölkerung richten sich nach Art. 19 RPV. Widersprüche zur kantonalen Richtplanung sollen 
nach Möglichkeit bereits bei dieser Anhörung festgestellt und bei der anschliessenden Überarbeitung 
des SIL ausgeräumt werden. Eine nochmalige Anhörung der Kantone nach Art. 20 RPV ist nur dann 
erforderlich, wenn dies nicht gelingt und allenfalls ein Bereinigungsverfahren eingeleitet werden muss.

Für die Überführung von Zwischenergebnissen oder Vororientierungen in eine Festsetzung kann auf 
die nochmalige Information und Mitwirkung der Bevölkerung verzichtet werden, sofern dies bereits im 
Hinblick auf die Festlegung von Zwischenergebnissen resp. der Vororientierung erfolgt ist.

2. Die Erheblichkeit einer Anpassung des SIL (Auswirkungen auf Raum und Umwelt, neue Interessenkon-
flikte) wird von den zuständigen Bundesstellen (BAZL, ARE) fallweise beurteilt, sie entscheiden gemein-
sam über das einzuschlagende Verfahren. Bei Anpassungen des SIL sind die anderen Bundesstellen 
in jedem Fall zu konsultieren (Ämterkonsultation). Bei wesentlichen Änderungen werden die in der 
Raumordnungskonferenz des Bundes (ROK) vertretenen Ämter zu einer ersten Ämterkonsultation vor 
der Anhörung und Mitwirkung begrüsst. Bei Anpassungen ohne erhebliche Auswirkungen kann der 
Kreis auf die direkt betroffenen Ämter beschränkt werden. Möglich ist in diesen Fällen auch, die erste 
Ämterkonsultation gleichzeitig mit der Anhörung der Kantone durchzuführen. Die zweite Ämterkonsul-
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tation erfolgt nach der Anhörung und Mitwirkung, sie richtet sich nach dem bei Bundesratsgeschäften 
üblichen Vorgehen. 

3. «Materielle Änderung» bedeutet eine Änderung von Festlegungen (blau hinterlegter, behördenverbind-
licher Text).

4. Die parallele Durchführung von Sachplan- und Genehmigungsverfahren (Plangenehmigung oder Be-
triebsreglement) bedeutet in erster Linie, dass die Mitwirkung der Bevölkerung zum SIL und die öffentli-
che Auflage des Genehmigungsgesuchs gleichzeitig stattfinden. Die Verabschiedung des SIL durch den 
Bundesrat muss dann vor dem Entscheid zum Plangenehmigungsgesuch resp. der Genehmigung des 
Betriebsreglements erfolgen. Ziel ist ein insgesamt effizienteres und zeitlich verkürztes Gesamtverfahren 
mit einem konzentrierten Einbezug der Öffentlichkeit.

5. Die Abstimmung von Sach- und Richtplanverfahren heisst in erster Linie die gleichzeitige öffentliche 
Auflage bzw. Mitwirkung zu den vorgesehenen Sach- resp. Richtplananpassungen. Anzustreben ist 
auch, dass der Bundesrat den SIL und den Richtplan gleichzeitig verabschiedet resp. genehmigt.

6. Änderungen am SIL können von Dritten (private Organisationen oder Interessengruppen) angeregt wer-
den. Änderungen der generellen Ziele und Vorgaben des SIL sind angezeigt, wenn sich die Verhältnisse 
geändert haben, sich neue Aufgaben stellen oder eine gesamthaft bessere Lösung möglich ist (analog 
Richtplananpassungen, vgl. Art. 9 RPG). Änderungen der anlagespezifischen Vorgaben werden in der 
Regel durch neue Planungen der Flugplatzhalter/-innen ausgelöst, die zu einem Abstimmungsbedarf 
mit den umgebenden Nutzungen führen Bei allen Änderungen ist immer zu beachten, dass die Rechts- 
und Planungssicherheit gewährleistet bleibt.

5.4 Vollzugskontrolle, Berichterstattung

Festlegungen

1. Das UVEK erstattet alle 4 Jahre im Rahmen der Legislaturplanung oder des Realisierungsprogramms 
dem Bundesrat Bericht über die Umsetzung der Ziele und Vorgaben des SIL sowie über den notwen-
digen Handlungsbedarf.

Erläuterungen

1. Diese Berichterstattung hat bisher nicht stattgefunden. Das künftige Vorgehen (Gegenstand und Ablauf 
der Vollzugskontrolle, Periodizität und Form der Berichterstattung) und die entsprechende Anpassung 
der Festlegung soll zusammen mit dem ARE festgelegt werden. Anzustreben ist eine zweckmässige, mit 
den anderen Sachplänen abgestimmte Lösung.
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